
Aufgrund dringender Sanierungsarbeiten wird die Wartensteinstraße von

Donnerstag, 18.11. bis Dienstag 30.11.2021, 
gesperrt.

•	 Umleitung über Leitenbauer Straße.

•	 Zufahrt von Krottendorfberg kommend bis Fam. Mörth – Sidar  
möglich.

•	 Zufahrt von der L314 bis Fam. Grasser möglich.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

 Gemeinde
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(Postaufgabe 12.11.2021)

STRASSENSPERRE

Kein Weihnachtsmarkt am 08.12.2021
Aufgrund der derzeitigen Corona Situation wurde einvernehmlich im Kultur- und Organisations-
ausschuss beschlossen, dass der geplante Weihnachtsmarkt am 08. Dezember nicht	stattfinden 
wird.
Wir	bedauern	diese	Situation	und	hoffen,	dass	durch	die	disziplinierte	Einhaltung	der	Maßnahmen	
nächstes Jahr wieder ein Markt möglich ist.

Rechtsberatung für Gemeindebürger
Der	nächste	Rechtsberatungstermin	bei	Magister	Diebald	findet	am	13.	Dezember	2021	im	Ge-
meindeamt Krottendorf-Gaisfeld ab 17.00 Uhr statt. Um telefonische Voranmeldung wird gebeten. 

STRASSEN-
SPERRE

Achtung



Anmeldung zur 3. Corona Impfung
Alle Personen, die sich über die Anmeldeplattform des 
Landes	 Steiermark	 (steiermarkimpft.at)	 zur	 Erst-	 bzw.	
Zweitimpfung angemeldet haben, bekommen AUTOMA-
TISCH eine Termineinladung zur Drittimpfung. 
Eine erneute Anmeldung ist NICHT notwendig.

Alle Personen, die ihre ersten beiden Impfungen OHNE 
Anmeldung über die Anmeldeplattform des Landes erhal-
ten haben (z.B. durch die Teilnahme an betrieblichen bzw. 
freien Impfaktionen oder unangemeldete Impfungen bei 
Hausärztinnen bzw. -ärzten) müssen sich, um eine Ter-
mineinladung zur Drittimpfung zu bekommen, unter www.
steiermarkimpft.at anmelden.

Die	Empfehlungen	des	Nationalen	 Impfgremiums	sehen	
vor, dass in der ersten Stufe folgenden Risikogruppen 
eine weitere Impfung in einem Zeitraum von frühestens 6 
bis spätestens 9 Monaten nach Abschluss der vollständi-
gen Immunisierung zu verabreichen ist:

•	 Bewohnerinnen	 und	 Bewohner	 von	 Alten-,	 Pflege-	
und Seniorenwohnheimen

•	 Personen im Alter von über 65 Jahren   
•	 Personen	 (ab	12	 Jahren	unabhängig	 vom	Alter)	mit	

Vorerkrankungen und besonders hohem Risiko, wie 
z.B. immunsupprimierte Personen, Personen mit 
Krebs	oder	Herzinsuffizienz	sowie	Personen	nach	Or-
gantransplantationen.

•	 Personen, die mit Johnson sowie mit Astra Zeneca 
voll immunisiert wurden.

In der zweiten Stufe bekommen alle anderen Personen 
über 18 Jahren nach frühestens 6 Monaten nach Ab-
schluss der ersten Impfserie (erste und zweite Impfung) 
eine dritte Dosis.

Es	ist	nicht	möglich,	 im	Rahmen	der	freien	Impfaktionen	
eine dritte Impfung zu erhalten!

Stand 08.11.2021

Informationen zur derzeitigen Corona 
Situation in der Steiermark

Aktuelle Richtlinien geltend ab 08.11.2021

Am	1.	November	trat	die	„3G“-Pflicht	am	Arbeitsplatz	in	
Kraft.	Ab	15.	November	dürfen	am	Arbeitsplatz	nur	mehr	

PCR-Tests von nicht geimpften und nicht genesenen 
Personen aktzeptiert werden. 

Nur mehr PCR-Test gültig


